
 

 

 

SCHULPRAKTIKUM II  

Bachelorstudium: Bildungswissenschaftliche Grundlagen  
Pflichtmodul 3: Diagnostizieren, Beraten, Erziehen, Unterrichten und Beurteilen 

3.c. PR Erziehung und Leistungsbewertung - Schulpraktikum II 

Die Lehrveranstaltung besteht aus einem hochschulisch/universitären Teil (2 ECTS) und einem 

schulischen Teil (1,5 ECTS). 

Anforderungen an die Studierenden für den schulischen Teil UE 

 

Vor- und Nachbesprechung des Praktikums 
mit Praxislehrperson (PL) in der Studierenden-Gruppe 
 

1 UE 

 

Hospitationen 
▪ mindestens 8 UE mit Beobachtungsaufträgen (möglich und sinnvoll: alle 

Studierende in den gleichen Stunden) 
▪ Nachbesprechung der Hospitationen mit PL (einzeln oder in der Gruppe) 

 

10 UE 

Selbstständige Unterrichtstätigkeit 
selbstständig oder im Team Unterrichten im Ausmaß von 7 UE (bis zu 10 UE) 
 
Hinweis: Für Planung, Durchführung und Besprechung mit PL (Analyse und Planung) 
werden in Summe pro unterrichtete Einheit 4 UE Arbeitszeit berechnet. 
 

28 UE 

Recherche für Themen der Lehrveranstaltung 
▪ Rechercheaufgaben zu den Themen Leistungsfeststellung und 

Leistungsbewertung und anderen Themen der begleitenden Lehrveranstaltung 
▪ Information bzw. Gespräch über Recherchegegenstand an PL 

 

6 UE 

Gesamtaufwand für Studierende 

45 UE 

= 37,5 h 

= 1,5 ECTS 

 

ANMERKUNGEN: 

▪ Das SPII soll innerhalb eines Semesters mindestens 8 Wochen dauern. 

 


